
F ried h ofs gebü h rensatzu n g

für den Friedhof

der Ev. Kirchengemeinde

Oestrich

vom #,ca,fcryä
t\

Die Evangelische Kirchengemeinde Oestrich
vertreten durch das Presbyterium

erlässt gem. Artikel 159 Abs. 2 Kirchenordnung i. V. m. $ 49 der Verordnung für die
Vermögens- und Finanzvenryaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der
Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Venrvaltühgsordnung

- VwO) vom 26. April 2001 und $ 12 Abs. 1 Verordnung für das Friedhofswesen in der
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der
Lippischen Landeskirche vom 13. Juli 2011 die nachstehende

Fried hofsgebü h rensatzu n g

ceutinffnpflicht

(1) Für die Benutzung des Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen sowie für wei-
tere Leistungen der Friedhofsvenryaltung werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebüh-
ren erhoben.

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. Die Friedhofsträgerin
ist berechtigt, eine Vorauszahlung in angemessener Höhe auf Gebühren für die bean-
tragten Leistungen zu verlangen.

(3) Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch
die volle Gebühr zu entrichten.

(a) Wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach
Beantragung Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu ersetzen, die der Fried-
hofsträgerin entstanden sind.
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Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist die nutzungsberechtigte Person oder die Person ver-
pflichtet, in deren Auftrag der Friedhof oder die Bestattungseinrichtungen benutzt wer-
den.

(2) Wird die Gebühr von mehreren Personen geschuldet, so haftet jede einzelne Person
als Gesamtschuldnerin.

s3
Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid.
Dieser wird der Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfa-
chen Brief bekannt gegeben.

(2) Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig, sofern im Ge-
bührenbescheid nicht eine spätere Fälligkeit festgesetzt ist.

(3) Sofern die fälligen Gebühren nicht entrichtet worden sind, kann die Friedhofsträgerin
Bestattungen und Leistungen verweigern.

(4) Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
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Nutzungsgebühren
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(1) Reihengrabstätten mit Nutzungsrecht

a) Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten
(Ruhezeit 15 Jahre)

185,00 Euro

b) Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr (Ruhezeit 25 Jahre)

310,00 Euro

c) Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebens-
iahr an (Ruhezeit 30 Jahre)

890,00 Euro

(2)ReihengemeinschaftsgrabstättenmitNutzungsrechteinsch
die Friedhofsträgerin

a) Erdbestattung (Ruhezeit 30 Jahre) 1.785.00 Euro

b) Urnenbeisetzung (Ruhezeit 30 Jahre) 1.570.00 Euro
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Wah rabstätten mit

Grab Nutzu szeit 30 Jahre
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Friedhofs u nterha lfu h gs gebü h ren

Von den Nutzungsberechtigten, denen vor lnkrafüreten der Gebührensatzung vom
10.09.2001 Nutzungsrechte verliehen wurden, wird bis zum Ablauf der Ruhezeitbzw.
der Nutzungszeit zur Unterhaltung des Friedhofs eine Friedhofsunterhaltungsgebühr in
Höhe von 12,35 € je Grab und Jahr erhoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird
auf der Grundlage der folgenden Kostenarten kalkuliert:

a. Allgemeine Pflege der Grünanlagen
b. lnstandhaltung und Pflege der lnfrastruktur (Wasserstellen, Wege, Plätze und

Treppenanlagen)
Energie- und Wasser-/Abwasserkosten
Entsorgungskosten
Winterdienst
lnstandhaltung und Unterhaltung der Wirtschaftsgebäude
Pachtzahlungen
lnstandhaltung, Unterhaltung und Neuanschaffung von Fahrzeugen, Maschinen
und Kleinwerkzeuge

i. Personal- und Verwaltungskosten

s6
Bestattungsgebüh ren''

c.
d.
a

f.
g.
h.

Grab (Nutzunqszeit 30 Jahre

ühr Erdbestattunq ie Grab und Jahr

Verlänqerunqsqebühr Urnenbeisetzunq ie Grab und Jahr

(1) Grundsebühren

a) Erdbestattung von Tot- und Fehlqeburten 280,00 Euro

b) Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Le-
bensiahr

280,00 Euro

c) Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebens-
iahr an

665,00 Euro

d) Urnenbeisetzunq 430,00 Euro
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2\ Besondere Gebühren

kapelle anlässlich der Trauerfeier

einsch ließlich Grunddekoration

Benutzunq der Leichenkammer

der Kühlkammer Pro T
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Gebühren für Umbettungen

Urnbettunq auf demselben Friedhof

tgeburten und Verstorbenen bis

zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab
Verstorbenen vom vollendeten 5' Le-

bensiahr an ie Grab
Urnenbeisetzunqen ie Grab

belÜberführung auf einen fremden Friedhof

410,00otgeburten und Verstorbenen bis

zum vollendeten 5. Lebensiahr je GrL
Verstorbenen vom vollendeten 5' Le-

c) Urnen Grab

bei merftihrunq von einem fremden Friedhof

Totgeburten und Verstorbenen bis

zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab .

rstorbenen vom vollendeten 5' Le-

Urnenbeisetzunqen ie Grab

s8
Sonstige Gebühren

ndsicherheit von stehenden Grab-

emplars der Friedhofssatzung (Schutz-

@stigen Urkunden / Bescheinigungen

der Friedhofsvenrya
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öffentliche Bökan ntmach u n g

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Anderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gül-
tigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen gemäß S 35 der Friedhofssatzung der Kir-
chengemeinde vom 07.06.2004 in der Fassung vom 23.0b .2007.
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ln-Kraft-T(eten

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Anderungen treten gemäß g 36 der
Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom 07.06.2004 in der Fassung vom
23.05.2007 in Kraft.

(2) Mit ln-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die Friedhofsgebührensat-
zung vom 18.12.2012 außer Kraft.

lserlohn, den Jf,Ot-,,&16
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In Verbindung mit dem Beschluss des

Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Oestrich
vom23. Juni 2016

kirchenaußichtlich genehmigt.

Für die $$ 4 - 8 (Gebührentarif) wird {iqGenehmigung befristet
bis zum 30. September 2019 erteilt.

Bielefeld, 5. September 2016

Evangelische Kirche von Westfale4.
Das Landeskirchenamt

In Vertretung

,/1"'W
Martin Bock

Staatsaufslchtllch
Arnsberg, deri ?..ä,$"APt'.

Bezirke regierung
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Az.:723.02-3923

lm Auttrag


